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Von Rechtsanwalt Markus Düncher

Das Problem
Die Anzahl demenziell veränderter Men-
schen steigt kontinuierlich. Jenseits aller 
medizinischen, pflegerischen und sozialen 
Herausforderungen, die mit dieser Ent-
wicklung verbunden sind, treten auch ganz 
schlichte zivilrechtliche Probleme auf. Vor 
allem Angehörige, Nachbarn und Erbrin-
ger von Betreuungs- und Pflegeleistungen 
stehen immer häufiger vor der Frage, wer 
für Schäden aufkommt, die der Erkrankte 
verursacht. In der eigenen Häuslichkeit, 
in einer Pflegeeinrichtung oder im öffent-
lichen Raum begegnen die Betroffenen 
Situationen, auf die sie nicht mehr adäquat 
reagieren können. Sei es, dass sie vergessen, 
den aufgedrehten Wasserhahn ab- oder den 
Herd auszustellen, sei es, dass sie verse-
hentlich einen Feuermelder betätigen oder 
dass sie gewaltsam versuchen, in fremde 
Wohnungen oder Fahrzeuge einzudringen, 
weil sie glauben, es seien ihre eigenen und 
sie hätten nur den Schlüssel verlegt.

Die Lösung:
Haftungsrechtlich gelten Personen mit 
kognitiv eingeschränkter Alltagskompetenz 
in der Regel als deliktsunfähig und sind für 
verursachte Schäden – mit Ausnahme von 

schwer zu beweisenden lichten Momenten 
- nicht verantwortlich. Daher gehen die Ge-
schädigten häufig leer aus, falls nicht Dritte 
wegen einer Verletzung ihrer Aufsichtspflicht 
haften. Diese Haftung kann allerdings auch 
den Einrichtungsträger oder den ambu-
lanten Anbieter von Betreuungsleistungen 
treffen. Wie weit die Aufsichtspflicht reicht, 
hängt vor allem von der konzeptionellen 
Ausrichtung ab. In einem beschützten oder 
speziell auf Bewohner mit demenziellen 
Erkrankungen ausgerichteten Bereich einer 
stationären Einrichtung sind die Anforde-
rungen höher als in einer Einrichtung ohne 
fachlichen Schwerpunkt. Eine lückenlose 
persönliche Überwachung jedes Bewohners 
einer stationären Einrichtung kann aber 
nicht verlangt werden. Ebenfalls ist von 
Bedeutung, ob der Erkrankte bereits in der 
Vergangenheit auffällig geworden ist. In 
die Abwägung muss auch die Wahrung der 
Menschenwürde des Erkrankten einbezogen 
werden.

Der Erkrankte muss ansonsten für im 
Zustand der Deliktsunfähigkeit verursachte 
Schäden nur einstehen, wenn es untragbar 
wäre, den Geschädigten mit dem Schaden 
alleine zu lassen. Dabei dürfen dem Erkrank-
ten aber nicht die Mittel entzogen werden, 
die er zum angemessenen Lebensunterhalt 

und zur Erfüllung eigener Unterhaltspflich-
ten benötigt. Außer in Ausnahmefällen, in 
denen sehr vermögende Personen den Scha-
den verursacht haben, wird meist daran eine 
Inanspruchnahme des Erkrankten scheitern.

Eine Versicherungslösung kann in solchen 
Fällen helfen, Rechtsstreitigkeiten z. B. mit 
dem Vermieter, Wohnungsnachbarn oder 
den Mitbewohnern einer Pflegeeinrichtung 
zu vermeiden. Privathaftpflichtversiche-
rungen – die meist den Ehegatten oder 
Lebensgefährten mit einschließen – werden 
inzwischen auch mit einem erweiterten 
Deckungsumfang, der im Zustand der 
Deliktsunfähigkeit verursachte Schäden 
mit umfasst, angeboten. Dieser höhere 
Leistungsumfang ist aber auch mit höheren 
Beiträgen verbunden. Manche stationäre 
Einrichtungen schließen zu Gunsten der 
Bewohner eine Sammelhaftpflichtversiche-
rung ab, um den Rechtsfrieden innerhalb der 
Einrichtung zu wahren.

INFORMATIONEN
Iffland & Wischnewski Rechtsanwälte, 
Fachkanzlei für die Sozialwirtschaft,
www.iffland-wischnewski.de 
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Korian will Curanum 
übernehmen
Der Pflegeheimbetreiber Cura-
num steht vor der Übernahme 
durch den französischen Konkur-
renten Korian. Wie der Konzern 
in München mitteilte, unterstützt 
die Führung von Curanum das 
Angebot. Die deutsche Korian-
Tochter bietet den Aktionären 
der Curanum AG 2,50 Euro 
je Aktie, was beim Kauf aller 
Anteilsscheine die Franzosen ins-
gesamt gut 106 Millionen Euro 
kosten würde. Curanum betreibt 
bundesweit 77 Seniorenein-
richtungen, ein Großteil davon 
in Nordrhein-Westfalen. Im 
vergangenen Jahr hatte das Un-
ternehmen sechs Wohnstifte der 
Bremer Gesellschaft für Wohnen 
im Alter (GWA) übernommen. 
Der Konzern beschäftigt 7 200 
Mitarbeiter.  
„Diese große Akquisition würde 
Korian zu einem europäischen 
Führungsunternehmen in den 
drei größten Märkten Deutsch-
land, Frankreich und Italien 
machen“, erklärte Konzernchef 
Yann Coleou. Korian betreibt 
in Frankreich, Deutschland 
und Italien 249 Einrichtungen 
mit mehr als 24 400 Betten. In 
Deutschland gehören bereits 
die Phönix-Seniorenzentren zur 
Korian-Gruppe. 

Sozialministerium mit 
Internetportal zur Pflege
Um über das Thema Pflege um-
fassend informieren zu können, 
hat das Hessische Sozialminis-
terium das neue Internetportal 
www.pflege-in-hessen.de einge-
richtet. „Mit dem Internetportal 
haben wir einen niedrigschwel-
ligen Zugang zum Thema Pflege 
geschaffen“, sagte Hessens 
Sozialminister Stefan Grüttner 
(CDU). Jeder Bürger, der mit 
diesem Thema in Berührung 
komme, könne sich auf den neu 
eingerichteten Seiten im Netz 
alle notwendigen Informatio-
nen besorgen: „Auf dem Portal 
haben sie die Möglichkeit, sich 
passgenaue Hilfe zu suchen und 
die richtigen Ansprechpartner zu 
finden.“

Doris Dörrie: Ehrung  
für Hospiz-Engagement
Die Filmemacherin Doris Dörrie 
(„Männer“, „Kirschblüten – Ha-
nami“) hat als Fürsprecherin der 
Hospiz- und Palliativarbeit den 
Verdienstorden der Bundesrepu-
blik Deutschland erhalten. Die 
Regisseurin und Autorin nutze 
ihre Bekanntheit, um die Arbeit 
mit schwerstkranken und ster-
benden Menschen zu unterstüt-
zen, heißt es in der Begründung 
des Bundespräsidialamtes in 
Berlin. Dörrie ist unter anderem 
Patin für den Hospizdienst „Da-
Sein“ in München. 

Kiel (ck). Zwei Drittel der Men-
schen ab dem 60. Lebensjahr be-
urteilen in Schleswig-Holstein 
ihren Gesundheitszustand als gut 
oder sehr gut. Die Lebensqualität 
wird von 88 Prozent der älteren 
Menschen als gut oder sehr gut 
bewertet. Das sind Ergebnisse 
des jetzt vom Gesundheitsminis-
terium herausgegebenen Berichts 
„Gesundheit älterer Menschen 
in Schleswig-Holstein“. Basis ist 
eine telefonische Befragung im 
Jahr 2011 mit mehr als 1 000 Per-
sonen, die 60 Jahre alt oder älter 
sind. Nach dem Gesetz über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst 
(GDG) ist alle fünf Jahre ein Lan-
desgesundheitsbericht über ein-
zelne Themen oder Bevölkerungs-
gruppen zu erstellen, den die 
verschiedenen Akteure im Bereich 
Gesundheit als Grundlage für 
weiteres Handeln nutzen können. 
Ebenfalls soll damit die Öffent-
lichkeit informiert werden.

„Die überwiegend positive 
Wahrnehmung der eigenen Ge-
sundheit und Lebensqualität 
älterer Menschen in Schleswig-

Holstein ist ein erfreuliches Sig-
nal. Viele ältere Menschen haben 
heute gute gesundheitliche Vor-
aussetzungen, um im Alter aktiv 
am gesellschaftlichen und sozi-
alen Leben teilzunehmen. Dafür 
spricht auch, dass mehr als 80 
Prozent aller Älteren Mitglied in 
einer Gruppe oder Vereinigung 
sind“, betonte Gesundheitsmi-
nisterin Kristin Alheit. „Zugleich 
verdeutlicht der Bericht, wo für 
Bürger und die beteiligten Akteure 
Handlungsbedarf besteht, unter 
anderem beim Thema Ernährung. 
Die Erkenntnisse des Berichtes 
sollen für zukünftige Präventions-
angebote – beispielsweise durch-
geführt durch die Landesvereini-
gung für Gesundheitsförderung 
– genutzt werden“, so Alheit wei-
ter.

Veröffentlicht und bestellbar 
ist der Bericht unter: www.sozial-
ministerium.schleswig-holstein.
de, Suchbegriff „Gesundheit älte-
rer Menschen in Schleswig-Hol-
stein“.�

Gesundheit in Schleswig-Holstein

Viele Ältere offenbar zufrieden

Berlin (dpa). Immer mehr Ange-
hörige pflegen ihre Eltern oder 
Partner selbst – oft unter enor-
men Belastungen, mit wenig 
Hilfe und wachsenden Zukunfts-
sorgen. Schon heute gibt es zehn 
Millionen Menschen, die eine 
pflegebedürftige Person in der 
Familie haben. Bis zum Jahr 2022 
dürfte die Zahl auf rund 27 Milli-
onen steigen. Das alles geht aus 
der neuen Studie „Weil Zukunft 
Pflege braucht“ des Instituts für 
Demoskopie Allensbach im Auf-
trag der R+V Versicherung her-
vor. 

Pflege findet laut Studie vor 
allem in der Familie statt: 62 
Prozent der Deutschen, die pfle-
gebedürftige Angehörige haben, 
kümmern sich selbst um die Be-
treuung. Rund sechs Millionen 
Menschen pflegen ihre Angehö-
rigen zumindest teilweise selbst, 
zwei Drittel der Pflegenden sind 
Frauen. 67 Prozent der pflegen-
den Frauen fühlen sich stark oder 
sehr stark psychisch, 46 Prozent 
stark oder sehr stark körperlich 
belastet.

Eine typische Pflegende ist laut 
der Studie 61 Jahre alt, hat zwei 
erwachsene Kinder und ist nicht 
berufstätig. „Für viele ist das eine 
Aufgabe, die einen Großteil des 
eigenen Lebens prägt“, sagte die 
Geschäftsführerin des Allens-
bach-Instituts, Renate Köcher, 
bei der Vorstellung der Studie in 
Berlin, „die Hälfte der pflegenden 
Frauen pflegt schon länger als drei 
Jahre.“ Neun Prozent tun dies be-
reits länger als zehn Jahre. Mehr 
als drei Stunden pro Tag verbrin-
gen damit 53 Prozent der Frauen. 

Die Pflege geht allerdings mit 
Sorgen einher. 69 Prozent der 
pflegenden Frauen machen sich 
laut den Ergebnissen der Studie 
Sorgen über die weitere Entwick-
lung der Situation; 57 Prozent 
fürchten, dass sie es künftig nicht 
mehr schaffen. �

INFORMATION
Die Studie finden Sie im 
Downloadbereich unter www.
carekonkret.net

Neue Studie „Weil Zukunft Pflege braucht“

Angehörige pflegen immer mehr


